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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Der Nationalrat stimmte auf Antrag seiner Kommission und gegen die Opposition von
Giger (fdp, SG) und Steffen (sd, ZH) einer parlamentarischen Initiative Ducret (cvp, GE)
für eine Erleichterung der Einbürgerung zu. Der Vorstoss verlangt eine Halbierung der
für die ordentliche Einbürgerung geforderten minimalen Wohnsitzdauer von 12 Jahren.
Diese bestehende Anforderung ist im europäischen Vergleich ausserordentlich streng,
nur gerade Deutschland und Österreich kennen mit zehn Jahren annähernd so hohe
Barrieren. Ob mit dieser angestrebten Gesetzesänderung die Einbürgerung für die
vielen jungen Ausländer, welche einen guten Teil ihrer Jugend in der Schweiz verbracht
haben, attraktiver gemacht werden kann, ist allerdings fraglich. Da bereits heute die
Wohnsitzjahre zwischen dem 10. und dem 20. Altersjahr doppelt angerechnet werden,
stellt diese Vorschrift für die meisten von ihnen keinen Hinderungsgrund dar. Eine
Erleichterung trat aber für die in der Schweiz wohnenden italienischen Staatsbürger in
Kraft, indem Italien das Verbot der doppelten Staatsbürgerschaft ebenfalls aufgehoben
hat. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.01.1992
HANS HIRTER

Etwas besser erging es einer anderen parlamentarischen Initiative der SVP-Fraktion,
welche zusätzlich zur Wohnsitzpflicht von zwölf Jahren verlangte, dass die
gesuchstellende Person während mindestens sieben Jahren im Besitz einer
Niederlassungsbewilligung gewesen sein muss. Es sollte damit verhindert werden, dass
zum Beispiel abgewiesene Asylbewerber, die sich provisorisch in der Schweiz aufhalten
dürfen, eingebürgert werden. Der Nationalrat entschied zwar mit 103 zu 54 Stimmen,
dem Vorstoss keine Folge zu geben. Er nahm aber zur Kenntnis, dass die
Staatspolitischen Kommissionen beider Räte (SPK-NR, SPK-SR) zuvor einer weniger weit
gehenden parlamentarischen Initiative der SVP-Fraktion Folge gegeben hatten, welche
verlangt, dass nur eingebürgert werden darf, wer über eine Niederlassungsbewilligung
verfügt. Relativ knapp mit 85 zu 73 Stimmen lehnte der Nationalrat eine
parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion ab, die Bezüger von Invalidenrenten oder
Sozialhilfe von der Einbürgerung ausschliessen wollte. Neben der geschlossenen SVP
hatte sich auch eine klare Mehrheit der FDP hinter diesen Vorstoss gestellt. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.09.2008
HANS HIRTER

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsmandat

Der Ständerat nahm in der Sommersession eine parlamentarische Initiative seiner
aussenpolitischen Kommission einstimmig an (28 zu 0 Stimmen), mit der eine
Verordnungsrevision zwecks Klärung der Regelungen zur Pflege der internationalen
Beziehungen des Parlaments angestrebt wird. Insbesondere die Zuständigkeiten für
den Empfang ausländischer Delegationen, die Zusammenarbeit und Koordination der
verschiedenen eigenen Delegationen der Bundesversammlung und die Beziehung zum
Europäischen Parlament sollen besser geregelt werden. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.06.2011
MARC BÜHLMANN
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Wahl- und Abstimmungsverfahren

Mit einer parlamentarischen Initiative forderte die SVP die Einsetzung einer
Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) zwecks Untersuchung der
„massiven Fehlinformationen“ im Rahmen der Volksabstimmung über die Abkommen
von Schengen und Dublin vom 5. Juni 2005. Die Kosten für den Beitritt zum Schengen-
Raum wurden im Bundesbüchlein mit jährlich CHF 7,4 Mio. veranschlagt. Ein Bericht
des Justizdepartements hatte 2011 jedoch aufgezeigt, dass seither rund CHF 43 Mio.
pro Jahr aufgewendet worden waren. Brisant war, dass Christoph Blocher (svp, ZH)
damals dem EJPD vorstand, aber vehement abstritt, für die Zahl verantwortlich gewesen
zu sein. Er unterstellte ehemaligen Kollegen gar eine bewusste Falschangabe. Mit ihrer
Forderung nach einer PUK wollte die SVP nicht nur ihre Kritik am Schengen-Vertrag
äussern, sondern auch abklären lassen, wie falsche Zahlen und irreführende Aussagen
durch Behörden im Rahmen von eidgenössischen Abstimmungen künftig verhindert
werden können. Das Büro des Nationalrats lehnte die Forderung der SVP ab. Eine PUK
dürfe nur bei Vorkommnissen besonderer Tragweite eingesetzt werden. Zwar seien die
zu tief eingeschätzten Kosten tatsächlich ein Ärgernis, der Bundesrat habe aber zu
diesem Problem im Rahmen verschiedener Vorstösse bereits ausführlich Stellung
genommen und es sei an der GPK zu entscheiden, ob weitere Untersuchungen nötig
seien. Auch der Nationalrat sah eine PUK als unnötig an und sprach sich mit 125 zu 45
Stimmen aus der geschlossenen SVP-Fraktion gegen Folgegeben der Initiative aus. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.03.2012
MARC BÜHLMANN

Aussenpolitik

Aussenpolitik

In der Frühjahrssession 2022 beschäftigte sich der Nationalrat mit der
parlamentarischen Initiative Molina (sp, ZH) zur Einführung einer Rechtsgrundlage für
gezielte Sanktionen bei schweren Menschenrechtsverletzungen und Korruption durch
hochrangige Politiker und Politikerinnen. Die APK-NR hatte der Initiative im Vorfeld
der Session mit 13 zu 10 Stimmen (bei 1 Enthaltung) Folge gegeben.
Kommissionssprecher und Initiant Fabian Molina argumentierte, dass die Sanktionen
der europäischen Länder in Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine
Wirkung gezeigt hätten. Sanktionen seien das einzige Mittel zwischen Krieg und Frieden,
um «Regelbrecher zur Raison zu bringen». Um die Zivilbevölkerung dadurch aber nicht
zu schädigen, müsse man «smart sanctions» nutzen, die gezielt die Verantwortlichen
von Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen strafen. Die Schweiz tue sich
generell schwer mit der Übernahme von Sanktionen, es fehle aber auch die rechtliche
Grundlage für eigenständige Sanktionen, erläuterte Molina. Molina bezeichnete den
Umstand, dass die Schweiz UNO-Sanktionen und Massnahmen der OSZE und der EU
übernehmen müsse als «nicht neutral und noch weniger souverän». Die APK-NR habe
daher auch bei der Revision des Embargogesetzes einen Artikel vorgeschlagen, der es
dem Bundesrat bei Menschenrechtsverletzungen erlauben soll, eigenständige
Sanktionen gegen Personen oder Entitäten anzuordnen. Hans-Peter Portmann (fdp, ZH)
kritisierte Molina dafür, dass er die Forderung seiner parlamentarischen Initiative
bereits im Embargogesetz eingebracht habe und somit dem Rat zweimal das gleiche
Anliegen vorlege und forderte den Rückzug der Initiative. Fabian Molina erklärte, dass
dies gemäss Parlamentsrecht nicht möglich sei, weil sie bereits in der Kommission
beraten worden war, er wolle aber insbesondere auch im Hinblick auf die Beratung im
Ständerat an der Initiative festhalten. Eine Kommissionsminderheit Nidegger (svp, GE)
forderte die Ablehnung der Initiative, einerseits weil der Begriff
«Menschenrechtsverbrechen» eine Verurteilung nach eingehender Untersuchung
voraussetzen würde, andererseits weil die Schweiz dadurch zur aktiven Akteurin im
Sanktionsbereich und somit zu einer an internationalen Konflikten beteiligten Partei
werden würde. Nidegger befürchtete auch, dass der Rechtsstaat geschwächt werden
könnte und die Schweiz im Ausmass der Sanktionen sogar weiter gehen könnte, als die
UNO und die wichtigsten Handelspartner. Der Minderheitsführer argumentierte in der
Ratsdebatte, dass nur Staaten als Völkerrechtssubjekte das Völkerrecht verletzen
könnten und daher auch nur Staaten Gegenstand von Sanktionen sein könnten. Der
Nationalrat gab der Initiative schliesslich mit 104 zu 74 Stimmen (bei 5 Enthaltungen)
Folge. Die SVP-Fraktion, sowie die FDP.Liberale-Fraktion stimmten fast geschlossen
dagegen. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.06.2022
AMANDO AMMANN
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In der Herbstsession 2022 beriet der Ständerat über die parlamentarische Initiative
Molina (sp, ZH) zur Einführung einer Rechtsgrundlage für gezielte Sanktionen bei
schweren Menschenrechtsverletzungen und Korruption durch hochrangige Politiker
und Politikerinnen. Damian Müller (fdp, LU) erläuterte der kleinen Kammer die
Geschichte des Geschäfts, dem von der APK-NR im Januar 2021 Folge gegeben worden
war. Die APK-SR hatte der Initiative zwar im April 2021 nicht zugestimmt, da die APK-NR
aber daran festgehalten hatte und der Nationalrat die Initiative in der Folge ebenfalls
angenommen hatte, musste sich die APK-SR erneut damit befassen.
Kommissionssprecher Müller erklärte, dass die Kommission die Differenzbereinigung
beim Embargogesetz habe abwarten wollen und daher die Beratung des Geschäfts
verschoben hatte. Da man bei der Beratung des Embargogesetzes verneint habe, eine
Rechtsgrundlage für eigenständige Sanktionen schaffen zu wollen, mache es in den
Augen der Kommissionsmehrheit auch keinen Sinn, der Initiative Folge zu geben. Eine
Minderheit Jositsch (sp, ZH) beantragte dem Rat dennoch, der Initiative Folge zu geben,
da durch die persönliche Sanktionierung einzelner hochrangiger Personen negative
Konsequenzen für die Zivilbevölkerung vermieden werden könnten. Jositsch erklärte,
dass die Initiative – wie der ähnlich ausgestaltete Minderheitsantrag Sommaruga (sp,
GE) zum Embargogesetz – eine Ombudsstelle zur Wahrung der rechtsstaatlichen
Prinzipien vorsehe. Er erwarte jedoch nicht, dass dies den Ständerat umstimmen
würde. Damit behielt er Recht und der Ständerat gab der Initiative mit 28 zu 13 Stimmen
keine Folge, womit das Geschäft erledigt war. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.09.2022
AMANDO AMMANN

Beziehungen zur EU

Quatre initiatives parlementaires en la matière ont aussi été déposées. La première
provient de députés formant le groupe parlementaire "Communauté européenne",
dont le chef de file est le conseiller national Jaeger (adi, SG) (90.262). Elle exprime une
demande similaire à celle de "Euro-Initiative". Les trois autres ont un contenu
identique et émanent des conseillers nationaux Caccia (pdc, TI)  (90.246), Petitpierre
(prd, GE)  (90.247) et Sager (udc, BE) (90.245). Par le biais d'un nouvel article
constitutionnel 8bis elles demandent une plus grande implication de la Suisse dans la
construction européenne, non seulement par l'intermédiaire de la  CE, mais aussi par
celui de toutes les autres institutions oeuvrant en ce sens. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.10.1990
BRIGITTE CARETTI

Au Conseil des Etats, l'initiative Roth (pdc, JU) qui demandait l'ouverture de
négociations en vue de l'adhésion à la CE a été rejetée par une large majorité. Les
arguments du député jurassien n'ont pas suffi à convaincre la majorité de la chambre
haute qui jugeait une demande d'adhésion prématurée. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.10.1991
ANDRÉ MACH

A plusieurs occasions, lors des sessions de mars et du mois de juin, les parlementaires
ont questionné le Conseil fédéral sur l'état d'avancement des négociations sur le traité
de l'EEE et ont réclamé une plus grande transparence de sa part. Le débat sur la
politique européenne de la Suisse s'est poursuivi lors de la session d'octobre par le
biais de différentes initiatives parlementaires. Ainsi, au Conseil national, malgré la
motion d'ordre Portmann (pdc, GR) demandant de reporter le débat sur la Suisse et
l'Europe après la conclusion du traité de l'EEE (rejetée de justesse par 65 voix contre
61), la triple initiative parlementaire Sager (udc, BE) (90.245) / Caccia (pdc, TI) (90.246))
/ Petitpierre (prd, GE) (90.247) et celle du conseiller national Jaeger (adi, SG) (90.262)
suscitèrent d'importantes discussions. La première propose une modification de la
Constitution fédérale en spécifiant que "la Confédération participe à la construction de
l'Europe" et qu"elle négocie avec la Communauté européenne les termes de sa
participation" (90.245-247) . Pour ses auteurs, elle devrait permettre une approche
européenne la plus large possible, pas uniquement limitée à la CE, et d'ouvrir un débat
public afin de sensibiliser l'opinion sur la question de l'intégration européenne. La
seconde initiative allait encore plus loin puisque elle proposait que le Conseil fédéral
ouvre des négociations en vue de l'adhésion de la Suisse à la CE (90.262). Les socialistes
ont demandé que l'initiative Jaeger soit renvoyée à la commission pour que la demande
d'adhésion soit assortie de conditions pour garantir l'acquis environnemental de la
Suisse et les droits démocratiques. Cette proposition a été largement rejetée. Les
socialistes et les indépendants se sont montrés les plus favorables à une demande
d'adhésion à la CE alors que les écologistes, l'UDC et le PA étaient les plus réticents;
quant aux partis radical et démocrate-chrétien, ils ont déclaré qu'ils préféraient
attendre la signature du traité de I'EEE avant d'envisager une autre forme de

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.10.1991
ANDRÉ MACH
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rapprochement avec la CE. Après un long débat et faute de solution faisant l'unanimité
parmi les députés, les deux initiatives ont été renvoyées à la commission des affaires
étrangères pour un nouvel examen et seront traitées après la conclusion du traité de
l'EEE. 9

Lors des sessions parlementaires, plusieurs interventions sur le sujet de la politique
européenne ont été traitées par les Chambres. Ces dernières ont rejeté à la quasi-
unanimité les initiatives parlementaires jumelles Morniroli (Lega, TI) et Ruf (ds, BE)
(92.422) qui, reprenant le texte de l'initiative populaire des Démocrates suisses et de la
Lega, demandaient que les négociations entamées avec l'UE en vue d'une adhésion
soient rompues et que l'ouverture de celles-ci soit soumise au vote du peuple et des
cantons. Dans les deux Conseils, les commissions de politique extérieure ont estimé
que la décision du Conseil fédéral de 1992 de transmettre une demande d'ouverture de
négociation en vue d'une adhésion à l'UE était conforme à la Constitution. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.04.1993
ANDRÉ MACH

En fin d'année, le Groupe socialiste a déposé une initiative parlementaire visant à
modifier les dispositions transitoires de la Constitution de façon à ce que les autorités
fédérales soient expressément chargées de réactiver la demande d'ouverture des
négociations d'adhésion avec l'UE et de mettre à profit toute leur marge de manoeuvre
sur le plan de la politique intérieure afin de créer les conditions propres à apaiser les
diverses craintes que suscite l'idée d'une adhésion à l'UE au sein de l'opinion publique.
L'initiative veut par ailleurs modifier les droits populaires, les prérogatives du
parlement et les droits de participation des cantons pour les rendre compatibles avec
une intégration de la Suisse dans l'UE. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.1994
LIONEL EPERON

Quoique factuel, ce rapport intermédiaire a néanmoins été à l'origine d'un débat de
fond sur la politique européenne au sein du Conseil national qui a profité de cette
occasion pour se prononcer simultanément sur diverses initiatives parlementaires et
motions encore pendantes en matière de politique d'intégration. Toutefois, le nombre
de celles-ci avait alors singulièrement diminué en raison de la décision des groupes
socialiste et démocrate-chrétien de retirer leurs deux initiatives déposées en 1994 au
profit d'une motion de la Commission de politique extérieure. Rédigé dans l'optique
de fournir une assise consensuelle solide à la politique européenne poursuivie par le
Conseil fédéral, ce texte demande principalement au gouvernement de se concentrer,
dans un premier temps, sur les négociations bilatérales puis, durant la législature 1995-
1999, de déterminer le moment où il conviendra de relancer la procédure d'adhésion
de la Suisse à l'UE. Ne souhaitant pas cautionner cette logique de compromis minimal
entre les formations politiques proeuropéennes, la députée Grendelmeier (adi, ZH) a,
pour sa part, maintenu son initiative parlementaire invitant fermement le Conseil
fédéral à engager, au plus tard en 1996, des négociations avec l'UE en vue de l'adhésion
de la Suisse.

A quelques mois des élections fédérales d'automne, ce débat sur l'Europe a permis de
constater que les positions des différentes forces politiques représentées au Conseil
national n'avaient guère évolué, notamment sur la question d'une éventuelle adhésion
de la Suisse à l'UE. Ainsi l'UDC, les Démocrates suisses, la Lega et le parti de la liberté se
sont à nouveau clairement prononcés contre toute forme d'intégration. A l'opposé, les
socialistes, les libéraux, la majorité des écologistes et les indépendants ont réitéré leur
souhait de voir la Confédération faire partie, à plus ou moins court terme, de l'Union
européenne. Plus réservées, les interventions des députés radicaux et démocrates-
chrétiens ont mis une nouvelle fois en exergue la retenue de ces deux partis quant à
une éventuelle intégration de la Suisse à l'UE: le PRD et le PDC ont en effet souhaité que
l'attention soit avant tout portée sur les négociations bilatérales et que, par ailleurs,
l'option EEE reste ouverte.

Bien que le rapport intermédiaire du Conseil fédéral ait été l'objet d'une proposition
de renvoi Moser (pdl, AG) et d'une proposition de désapprobation Pini (prd, TI), le
Conseil national a décidé d'en prendre acte par 115 voix contre 27. Si, par ailleurs, la
motion de la Commission de politique extérieure a été transmise par 93 voix contre 44
et 7 abstentions sous la forme moins contraignante d'un postulat, les députés de la
Chambre du peuple ont en revanche décidé de ne pas donner suite à l'initiative
Grendelmeier. Dernier objet à avoir été traité à cette occasion, la motion Cottier (pdc,
FR) - sur laquelle le Conseil des Etats s'était penché en 1994 - a quant à elle été
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transmise comme postulat. 12

Le Conseil national a décidé de ne pas donner suite à une initiative parlementaire
Vanek (adg, GE), qui demandait un renforcement des mesures d’accompagnement à la
libre circulation des personnes, et notamment l’extension du champ d’application
d’une convention collective de travail, afin de mieux garantir la lutte contre la sous-
enchère salariale. Le député souhaitait par ailleurs renforcer, dans le Code des
obligations, la protection des représentants des travailleurs contre le licenciement. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.06.2006
ELIE BURGOS

En juin, une initiative parlementaire du groupe UDC demandant que la Suisse retire sa
demande d’adhésion auprès de Bruxelles a été rejetée par le Conseil national par 109
voix contre 54. La CPE-CN a recommandé de rejeter le texte par 13 voix contre 8. Seule
l’UDC a soutenu le texte. Les opposants ont estimé qu’il était superflu de péjorer
inutilement les relations avec l’UE dans une période où la Suisse se trouvait en difficulté
dans les discussions sur la politique fiscale et le secret bancaire. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.04.2009
SÉBASTIEN SCHNYDER

Nationalrat Eric Nussbaumer (sp, BL) reichte im Dezember 2020 eine parlamentarische
Initiative ein, mit der er vom Bundesrat einen Planungsbericht über die
Zusammenarbeit mit der EU in allen Bereichen ausser dem Marktzugang forderte. Dazu
solle das Parlamentsgesetz so ergänzt werden, dass der Bundesrat nach der
Präsentation des Legislativvorschlages zum Mehrjährigen Finanzrahmen der EU, dem
Parlament einen Planungsbericht zu künftigen Kooperationen mit EU-Agenturen und
Programmen vorlegen müsse. Nussbaumer nahm die Marktzugangsabkommen, mit
denen der sektorielle Binnenmarktzugang geregelt wird, bewusst von seiner Forderung
aus. Stattdessen bezog er sich auf verschiedene Kooperations-Programme wie Horizon
Europe, Erasmus+ oder Copernicus, bei denen die Schweiz als Drittstaat
Mitwirkungsmöglichkeiten besitzt. Er stellte sich vor, dass auf Basis des Berichts die
zukünftigen Verhandlungsmandate, Finanzierungsbotschaften und Gesetzesvorlagen
erarbeitet werden könnten, erklärte Nussbaumer. Dadurch entstünde eine
sachgerechte prozessuale und parlamentarische Abwicklung der Debatte um die
Mitwirkung in den EU-Kooperationsprogrammen, die sich alle sieben Jahre wiederholen
würde.  
Die APK-NR gab der Initiative im Oktober 2021 mit 17 zu 4 Stimmen Folge, die APK-SR tat
es ihrer Schwesterkommission im Januar 2022 mit 8 zu 0 Stimmen gleich. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.12.2020
AMANDO AMMANN

Im Juni 2021 forderte die APK-NR mittels einer parlamentarischen Initiative die
Schaffung eines Bundesgesetzes für die Weiterführung und Erleichterung der
Beziehungen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen
Union. Der Vorstoss wurde in Reaktion auf den einseitigen Abbruch der Verhandlungen
über ein Institutionelles Rahmenabkommen mit der EU formuliert. Der Bundesrat solle
die Eckwerte für den strukturierten politischen Dialog mit der EU zur Klärung der
institutionellen Regeln in diesem Gesetz festhalten. Die Kommission argumentierte,
dass  eine Klärung der institutionellen Regeln für die bestehenden und zukünftigen
bilateralen Abkommen grundlegend für den kontinuierlichen und ausgewogenen Ausbau
der Wirtschafts- und Kooperationsbeziehungen mit der EU und ihren Mitgliedstaaten
sei. Vier Forderungen sollten im Bundesgesetz berücksichtigt werden: die
Verhandlungen über den Abschluss eines Abkommens zur Klärung der institutionellen
Fragen oder einer anderen zukunftsfähigen institutionellen Lösung müssen zum
nächstmöglichen Termin aufgenommen werden; der Bundesrat muss die Grundlage für
den Verhandlungsbeginn mit einem regelmässigen strukturierten politischen Dialog auf
ministerieller Ebene schaffen; die Aussenpolitischen Kommissionen sowie die Kantone
müssen zeitnah über den politischen Dialog informiert werden und sollen Leitlinien zur
Stärkung von Demokratie und Souveränität empfehlen können; der Bundesrat muss die
Rechtsharmonisierung rasch und umfassend vornehmen und legt dabei auch die
Prioritäten für künftige Marktzugangsabkommen und den Abschluss anderer
Kooperationsabkommen fest.
Da die APK-SR der parlamentarischen Initiative im Oktober 2021 knapp keine Folge gab,
musste die APK-NR darüber entscheiden, ob an der Initiative festgehalten werden soll.
In ihrem Kommissionsbericht Ende November 2021 gab sie dieser mit 17 zu 8 Stimmen
Folge, da eine Mehrheit der Meinung war, dass mithilfe der bewusst «nicht
ausformulierten Initiative» eine europapolitische Leitlinie zur Weiterführung der
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bilateralen Beziehungen mit der EU geschaffen werden müsse. Eine
Kommissionsminderheit Nidegger (svp, GE) sorgte sich hingegen, dass dadurch die
Handlungsfähigkeit des Bundesrats eingeschränkt werden könnte. 
In der Frühjahrssession 2022 beriet der Nationalrat die Initiative seiner
Aussenpolitischen Kommission. Kommissionssprecher Eric Nussbaumer (sp, BL) räumte
zwar ein, dass die auswärtigen Angelegenheiten Sache des «Bundes» seien, dieser
Begriff umfasse jedoch nicht nur die Exekutive sondern auch die Legislative. Es sei
demnach die Aufgabe der Legislative, die «Leitlinien eines aussenpolitischen
Handlungsfeldes in einem Gesetz als Handlungsanweisung für die Exekutive zu
verankern». Nussbaumer versicherte, dass das Gesetz keinen umfassenden
Integrationsschritt, wie zum Beispiel einen EWR-Assoziierungsvertrag, vorschreiben
würde, sondern nur dafür sorgen solle, den bisherigen Weg zukunftsfähig
weiterzuführen. Da aus Basis der parlamentarischen Initiative zudem ein Gesetz
ausgearbeitet würde, das dem fakultativen Referendum unterstehe, sei eine direkt-
demokratische Auseinandersetzung möglich, ohne dass der bilaterale Weg dadurch
bedroht werde. Minderheitssprecher Nidegger, der beantragte, der parlamentarischen
Initiative nicht Folge zu geben, störte sich daran, dass diese zwingend eine Klärung der
institutionellen Regeln vorsehe, wo doch derzeit unüberbrückbare Differenzen zur EU
bestünden, namentlich beim Lohnschutz, der Unionsbürgerschaft und dem Verbot der
staatlichen Beihilfen. Er bezeichnete den Vorstoss als «Putsch» gegen das Vorrecht des
Bundesrats, die Schweizer Aussenpolitik gestalten zu können. Die grosse Kammer gab
der Initiative ihrer Kommission trotz dieser Einwände mit 127 zu 58 Stimmen (bei 7
Enthaltungen) Folge. Die SVP-Fraktion, sowie vereinzelte Mitglieder der FDP.Liberale-
und der Mitte-Fraktion stimmten dagegen. 16

«Es braucht legale Fluchtrouten als humanitäre flankierende Massnahmen zur
Übernahme der Frontex-Verordnung» forderte Ständerat Daniel Jositsch (sp, ZH) im
März 2022 in einer parlamentarischen Initiative. Jositsch wollte den Bundesbeschluss
zur Übernahme der Frontex-Verordnung, mit der die EU-Grenzschutzagentur
ausgebaut werden sollte, um einen Artikel ergänzen. Die Ergänzung sähe vor, dass die
Schweiz in den Jahren 2022 und 2023 insgesamt mindestens 4'000 UNHCR-
Resettlement-Flüchtlinge aufnehmen müsste. Resettlement bezeichnet die dauerhafte
Neuansiedelung besonders schutzbedürftiger Flüchtlinge, die weder in ihr Heimatland
zurückkehren, noch in dem Land bleiben können, in welches sie geflohen sind. Jositsch
argumentierte, dass diese Forderung bereits in der parlamentarischen Debatte zur
Frontex-Vorlage gestellt worden sei. Seiner Meinung nach müsste man zusätzlich zum
Frontex-Ausbau die legalen Fluchtrouten ausbauen. Nach einer allfälligen Ablehnung
der Frontex-Vorlage durch die Stimmbevölkerung solle der Bundesrat möglichst rasch
eine neue Vorlage erarbeiten, welche die in der parlamentarischen Initiative genannten
humanitären flankierenden Massnahmen umsetze, denn dies würde die
Annahmewahrscheinlichkeit des Frontex-Ausbaus erhöhen. Ständerat Jositsch zog
seine Initiative Ende Mai 2022 zurück, nachdem die Frontex-Vorlage mit einer
deutlichen Mehrheit (71.5% Ja-Stimmen) angenommen worden war. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.05.2022
AMANDO AMMANN

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wettbewerb

Depuis 2010, une modification de la loi sur les entraves techniques au commerce (LETC)
permet à des produits homologués sur le marché de l'UE d'être commercialisés en
Suisse sans transformation. Cette modification s'intitule le principe du "Cassis de
Dijon". En filigrane de cette modification légale, il est possible d'apercevoir une
stratégie de lutte contre l'îlot de cherté helvétique grâce à des importations facilités. 
Face à cette modification, Jacques Bourgeois (plr, FR) a déposé une initiative
parlementaire pour exclure les denrées alimentaires du principe du "Cassis de Dijon".
Avec cette initiative, le directeur de l'Union suisse des paysans (USP) se positionne
comme porte-parole du lobby paysan. Il dénonce une perte de qualité pour les
consommateurs et des difficultés concurrentielles pour l'agriculture suisse. Lors des
discussions, bien que l'initiative parlementaire ait convaincu les deux commissions de
l'économie et des redevances du Conseil national (CER-CN) et du Conseil des Etats
(CER-CE), elle n'a pas obtenu l'aval du Conseil fédéral. Ainsi, l'objet est passé en
chambre pour les débats. Il a effectué deux aller-retours avant d'être refusé
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définitivement par la chambre des cantons. Si l'UDC, le PDC et les Verts ont réussi à
dégager une majorité au Conseil national avec 105 voix contre 71 et 11 abstentions, le
Conseil des Etats a enterré le projet par 23 voix contre 18 et 1 abstention. Les
arguments contre le protectionnisme et sur le poids économique du tourisme d'achat
ont fini par convaincre les indécis. 18

Landwirtschaft

Pflanzliche Produktion

L'initiative parlementaire intitulée "Stop au bradage ruineux du sucre! Pour la
sauvegarde de l'économie sucrière indigène", déposée par le directeur de l'USP et
conseiller national libéral-radical Jacques Bourgeois (plr, FR), propose de trouver une
solution à l'effondrement des prix du sucre qui a pour conséquence de mettre en
danger la poursuite de la culture des betteraves sucrières en Suisse. Selon l'initiant, les
prix du sucre ont baissé de 30 à 50 % depuis que l'UE a adapté sa politique en matière
de production de sucre. En effet, l'Union Européenne ne fixe plus de quotas pour cette
dernière, inondant donc le marché suisse avec les excédents de production. 10% des
producteurs suisses de betteraves sucrières ont arrêté cette culture en 2016, soit 500
agriculteurs. Le député propose donc que des mesures de protection soient
appliquées, dont une hausse massive de la taxe à l'importation – celle-ci s'élevant en
Suisse à 50 francs par tonne, alors qu'elle est de 419 euros au sein de l'UE et que les
règles fixées par l'OMC permettraient de les monter à 610 francs suisses. Il précise
finalement que cette mesure coûterait aux consommateurs et consommatrices
l'équivalent d'un demi centime par plaque de chocolat de 100 grammes ou à un
centime sur un pot de confiture de 250 grammes. Cette initiative parlementaire
s'inscrit dans la ligne de la pétition (15.2031: "Sauvons le sucre suisse") déposée par la
Fédération Suisse de Betteraviers (FSB), ayant les mêmes buts, à laquelle le Conseil des
Etats a cependant décidé de ne pas donner suite.
La situation de la production indigène de sucre bénéficie également d'un écho dans les
médias – en parallèle aux débats relatifs à la taxation du sucre pour des raisons de santé
publique –, où l'on apprend que la tonne de betteraves se vendait 105 francs suisses en
2005 et 39 francs suisses en 2018. Cela a eu pour conséquence que les agriculteurs et
agricultrices, comme le rapporte Pierre-Alain Epars – président de l'Association des
betteraviers de Suisse occidentale –, se sont réorganisés pour mutualiser les
transports, l'achat de machines ainsi que parfois les terrains, afin de baisser au
maximum les coûts de production. Cela n'a pas empêché un nombre conséquent
d'agriculteurs d'arrêter cette culture, ayant pour conséquence que les deux principales
fabriques de sucre raffiné du pays importent des betteraves d'Allemagne, par manque
de production indigène.

Soutenue par la CER-CN, l'initiative parlementaire Bourgeois a été balayée par une
majorité de sa commission sœur, la CER-CE. L'initiative passe donc aux mains du
conseil de la première commission, à savoir, le Conseil national. La commission de
l'économie et des redevances vient devant la chambre avec une proposition de la
majorité, à savoir, accepter l'initiative parlementaire Bourgeois ainsi qu'une
proposition d'une minorité Jans proposant de la rejeter. 
Lors des débats, la minorité emmenée par le député socialiste Beat Jans (ps, BS)
critique cette initiative décrite comme peu claire – elle veut hausser les droits de
douane afin d'atteindre un prix minimum, mais sans en préciser le montant – et
triplement inutile: le Conseil fédéral peut déjà aujourd'hui augmenter s'il le souhaite les
droits de douane jusqu'à hauteur de 600 francs par tonne, le secteur peut déterminer
le prix en négociant avec les transformateurs voulant utiliser du sucre suisse et
finalement le Conseil fédéral peut, par le biais de la loi sur l'agriculture ("contributions
pour cultures particulières") et si nécessaire, soutenir financièrement la production de
betterave sucrière. Le député socialiste attaque, de plus, la fraction UDC qui critiquait,
le matin même, son postulat relatif à la reprise des exploitations agricoles comme étant
de l'ordre de la RDA, car s'intéressant au potentiel des coopératives paysannes, alors
que cette initiative parlementaire Bourgeois veut fixer un prix minimum de la tonne de
sucre – une mesure, elle, réellement caractéristique de la RDA selon Beat Jans.
La majorité de la commission, quant à elle, considère qu'il est nécessaire d'augmenter
les droits de douane pour l'importation de sucre, afin de garantir un prix minimum pour
le sucre suisse. Le rapporteur francophone de la commission, Jean-Paul Gschwind
(pdc, JU), rappelle qu'aucune taxe – dans le cadre des accords bilatéraux – n'est perçue
sur le sucre contenu dans les denrées alimentaires transformées circulant entre l'Union
européenne et la Suisse (solution dite du double zéro) et que depuis 2005, la Suisse a
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adapté ses droits de douane concernant l'importation de sucre de manière à ce que le
prix de ce dernier corresponde à celui en vigueur au sein de l'UE; une situation qui ne
peut plus être tenue depuis l'abolition des quotas sur le marché européen. Jean-Paul
Gschwind revient également sur la décision de la CER-CE de ne pas donner suite à
cette initiative parlementaire, celle-ci argumentant que la fixation d'un prix minimum
ne réglerait qu'une petite partie du problème et que la recherche de solution entre
acteurs de la filière était à privilégier. Celle-ci se réserve cependant le droit de déposer
une intervention si les discussions entre acteurs n'aboutissent à rien. La majorité de la
commission du Conseil national considère cependant qu'entre temps, aucune solution
n'a été trouvée et que la pression exercée par le marché européen est trop grande,
d'où le maintien de sa position vis-à-vis de cette initiative. 
Lors du vote, une majorité du Conseil national décide de suivre, par 94 voix contre 69
et 17 abstentions, l'avis de la majorité de sa commission et ainsi de donner suite à
l'initiative parlementaire Bourgeois. Les voix de soutien proviennent majoritairement
des rangs de l'UDC et du PDC ainsi que de quelques députés PLR. Les partis de gauche,
quant à eux, rejettent massivement l'objet. 19

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Post und Telekommunikation

«Tschüss Roaming-Insel Schweiz», forderte Nationalrätin Schneider-Schneiter (cvp,
BL) mit einer parlamentarischen Initiative, welche die Regulierung der Roaming-Kosten
in der Schweiz verlangt. Die Initiantin verwies in ihrer Begründung des Begehrens auf
die EU, die per 15.6.2017 die Roaminggebühren abschafft, und reichte ihre
parlamentarische Initiative just am selben Datum ein. Die Abschaffung der
Roaminggebühren in der EU bedeute für die Schweiz einen weiteren Standortnachteil,
erklärte die Initiantin: Als «Roaming-Insel» sei die Schweiz für ausländische
Geschäftsleute und Touristen sowie als Sitz internationaler Organisationen unattraktiv.
Das Fernmeldegesetz sei deshalb so anzupassen, dass Roaming-Kosten von Anbietern
nur kostenbasiert und nur mit einer vom Bundesrat festgesetzten Maximalmarge
verrechnet werden dürften.
Die KVF-NR hatte der parlamentarischen Initiative im Februar 2018 Folge gegeben, die
KVF-SR beurteilte das Anliegen im Oktober 2018 jedoch anders und gab keine
Zustimmung: Nach Ansicht der KVF-SR sollten die Roamingkosten im Rahmen der
Revision des Fernmeldegesetzes neu geregelt werden. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.10.2018
NIKLAUS BIERI

Die Initiantin Elisabeth Schneider-Schneiter (cvp, BL) zog ihre parlamentarische
Initiative zur Regulierung der Roamingkosten («Tschüss Roaming-Insel Schweiz») am 4.
März 2019 im Hinblick auf die Debatte zur Revision des Fernmeldegesetzes vom
nächsten Tag zurück. In die Revisionsvorlage war bereits eingegangen, dass der
Bundesrat ermächtigt werde, gegen zu hohe Roaminggebühren vorzugehen. Dies sei das
momentan Mögliche, befand Nationalrätin Schneider-Schneiter, da ohne
Rahmenabkommen mit der EU zur Zeit auch kein Staatsvertrag abgeschlossen werden
könne. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.03.2019
NIKLAUS BIERI

Umweltschutz

Lärmschutz

Wie bereits in ihrer ebenfalls im Juni 2020 eingereichten parlamentarischen Initiative
20.443 peilte Gabriela Suter (sp, AG) auch mit der Initiative «Endlich wirksam gegen
lärmende Motorräder vorgehen» vom Juni 2020 auf eine Verringerung der
Lärmbelastung durch Motorfahrzeuge. Suter forderte, dass für Motorräder mit einem
Standpegel von über 95 Dezibel ein Fahrverbot erlassen werde. In ihrer Begründung der
Initiative wies sie unter anderem darauf hin, dass das österreichische Bundesland Tirol
im Juni 2020 ein ebensolches Verbot eingeführt habe. Damit entfalle offensichtlich das
bisher gegen ähnliche Vorstösse ins Feld geführte Argument, wonach sich die Schweizer
Lärmvorschriften an die EU-Richtlinien halten müssen, um das Landverkehrsabkommen
mit der EU nicht zu gefährden. 22
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Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Der Nationalrat hiess in der Wintersession die von seiner vorberatenden Kommission
beantragte Fristverlängerung für das Gesetzesprojekt Allgemeiner Teil
Sozialversicherungsrecht (ATSG) gut. Dieses geht auf eine parlamentarische Initiative
von alt Ständerätin Meier (cvp, LU) aus dem Jahre 1985 zurück. Nach jahrelangen
Vorarbeiten, mehreren Vernehmlassungsverfahren und Stellungnahmen des
Bundesrates sowie inzwischen geänderter Ausgangslage durch den Wandel in der
Gesetzgebung wurde im Sommer des Berichtsjahres von einer Subkommission eine
schlankere Version "ATSG light" erarbeitet, welche insbesondere das BVG nicht mehr
beinhalten will, weil in den meisten Ländern der EU die betriebliche Altersvorsorge
nicht der staatlichen Sozialgesetzgebung unterstellt ist. Diese letzte Version wurde von
der zuständigen Kommission mit 18 zu 2 Stimmen verabschiedet. Innerhalb der
nochmals um zwei Jahre verlängerten Frist wird das BSV den Entwurf und insbesondere
den sehr komplexen Anhang bereinigen. 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.1997
MARIANNE BENTELI

Wie erhofft konnte der Ständerat den Erlassentwurf zur Schaffung einer gesetzlichen
Grundlage für die Überwachung von Versicherten, der in Erfüllung einer
Kommissionsinitiative der SGK-SR durch das Kommissionssekretariat erarbeitet worden
war, in der Wintersession 2017 behandeln. Mittels der Kommissionsinitiative war der
Observationsartikel aus der Revision des Allgemeinen Teils des
Sozialversicherungsrechtes (ATSG) herausgenommen worden, um den Prozess zu
beschleunigen. Konrad Graber (cvp, LU) ging dennoch auf die Rückmeldungen aus der
Vernehmlassung des ATSG ein. So wiesen die Vernehmlassungsantworten zwei
Grundstossrichtungen auf: Den Behinderten-  und Arbeitnehmerorganisationen, der SP
und den Grünen gingen die vorgeschlagenen Regelungen zu weit, den Kantonen,
Arbeitgeberorganisationen und bürgerlichen Parteien hingegen nicht weit genug. Ein
ähnliches Muster zeigte sich in der Folge auch in der Ständeratsdebatte zum
Erlassentwurf. Alex Kuprecht (svp, SZ) akzentuierte den Handlungsbedarf, der durch
betrügerisch erworbene Renten in Millionenhöhe entstehe. Er betonte zudem, dass die
im Erlassentwurf aufgeführten Observationen nicht leichtfertig durchgeführt würden,
sondern zahlreiche Verdachtsmomente dazu notwendig seien. Letzterem
widersprachen Hans Stöckli (sp, BE), Paul Rechsteiner (sp, SG) und Géraldine Savary (sp,
VD) vehement: So hätten sich ein Drittel aller bisherigen Observationen als falsch,
unnötig oder nicht zielführend erwiesen. Im neuen Erlass habe das
Kommissionssekretariat die bundesrätliche Vorlage und damit die Möglichkeiten zur
Überwachung erheblich verschärft. Neu sollen auch Tonaufzeichnungen und GPS-
Tracker zur Ergänzung der Überwachung verwendet werden können und die
Überwachung soll auf alle von öffentlichen Orten einsehbaren Bereiche ausgeweitet
werden. 
Die linke Ratsseite kritisierte insbesondere, dass diese Massnahmen zur Anwendung
kämen, bevor ein begründeter Verdacht auf einen Straftatbestand bestehe, also bevor
die Sozialversicherer Strafanzeige erstatten könnten. Somit erlaube die Revision
strengere Observationsmöglichkeiten für den zivilen Teil eines Vergehens als für den
strafrechtlichen Teil, was der Verhältnismässigkeit zuwiderlaufe. Diese kritische
Meinung zur Reform teilte auch eine Gruppe von vier Staatsrechtlern, welche die
Reform in einem Schreiben aufgrund der vielen Blankettnormen ohne erforderliche
rechtsstaatliche Sicherungen als ausserordentlich problematisch bezeichneten. Stöckli
kritisierte neben dem Erlasstext auch dessen Ausarbeitung: Beim
Nachrichtendienstgesetz habe man „sehr seriös und unter Einbezug aller Eventualitäten
eine rechtsstaatlich korrekte Gesetzgebung vorgenommen”, während hier in kürzester
Zeit Massnahmen geschaffen worden seien, die wesentlich weiter gingen als die
Massnahmen zum Staatsschutz und zur Terrorismusbekämpfung. Zudem sei der
bundesrätliche Vorschlag nach der Vernehmlassung verschärft worden, ohne dass es
nochmals Anhörungen gegeben hätte. Rechsteiner wies überdies auf die
Rechtsungleichheit hin, welche diese Änderungen in Kombination mit der zwei Tage
zuvor abgelehnten Verschärfung der staatlichen Mittel gegenüber Steuerdelinquenten
bewirkten. 
Um diese zahlreichen Bedenken klären zu können, schlug Raphaël Comte (fdp, NE) vor,
die Vorlage an die Kommission zurückzuweisen. Dies lehnten aber zahlreiche
Sprecherinnen und Sprecher ab, da eine Rückweisung zu einer Verzögerung von
mindestens drei Monaten führen und keinen Mehrwert bringen würde. Stattdessen
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könnten diese Fragen auch im Plenum geklärt werden. Folglich wurde der Antrag Comte
mit 15 zu 23 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) abgelehnt. In der Detailberatung wurde
zuerst geklärt, inwiefern richterliche Bewilligungen für Observationen nötig sein sollen.
Der kleinen Kammer ging der Minderheitsantrag Rechsteiner zu weit, wonach für alle
Observationen neben konkreten Anhaltspunkten auf einen unrechtmässigen
Leistungsbezug sowie der Aussichtslosigkeit oder der unverhältnismässigen
Erschwerung von Abklärungen ohne Observationen auch eine richterliche Genehmigung
vorliegen müsse. Stattdessen folgte sie dem Antrag Caroni (fdp, AR) und verlangte nur
für den Einsatz von technischen Instrumenten zur Standortbestimmung eine
richterliche Bewilligung. Ansonsten sollen Personen mit Direktionsfunktion beim
Versicherungsträger die Berechtigung zur Anordnung von Observationen erhalten. Ein
weiterer umstrittener Punkt betraf die Frage, ob Observationen ausschliesslich im
öffentlich zugänglichen Raum oder in einer weiteren Fassung auch an einer von einem
allgemein zugänglichen Ort frei einsehbaren Stelle erlaubt sein sollen. Stöckli sprach
sich dafür aus, die bestehende Gesetzgebung im Strafprozess zu übernehmen und
damit auch die Vernehmlassungskritik ernst zu nehmen, in der befürchtet worden war,
dass neu auch Observationen im Privatbereich möglich werden würden. Bundesrat
Berset bestätigte jedoch, dass eine weitere Fassung der Regelung die geltende Praxis
kodifiziere, die überdies gemäss Kuprecht auch vom Bundesgericht gestützt worden
war (BGE 8C 272/2011). Folglich entschied sich auch der Ständerat mit 33 zu 10
Stimmen für diese Fassung. Der Bundesrat solle die Anforderungen an mit
Observationen beauftragte Personen definieren können, entschied der Ständerat
abschliessend. In der Gesamtabstimmung zeigten sich die meisten Mitglieder des
Ständerats mit den Änderungen einverstanden und nahmen die Vorlage mit 32 zu 8
Stimmen (bei einer Enthaltung) an. 24

Ende 2016 reichte Mauro Tuena (svp, ZH) eine parlamentarische Initiative zur Schaffung
einer rechtlichen Grundlage für Überwachungsmassnahmen durch eine Versicherung
ein. Nachdem der EGMR im Oktober 2016 das Fehlen einer entsprechenden
gesetzlichen Grundlage bemängelt hatte und verschiedene Versicherungen ihre
Überwachungstätigkeiten in der Folge eingestellt hatten, sollten dem ATSG
Bestimmungen zur Dauer, zu den Überwachungsinstrumenten, zu den zur Anordnung
der Überwachung und Durchsicht der Ergebnisse berechtigten Personen sowie zur
Benachrichtigung der Betroffenen hinzugefügt werden. 
Im März 2018 zog Tuena seine Initiative zugunsten der parlamentarischen Initiative der
SGK-NR (Pa.Iv. 16.479) zurück. 25
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In der Frühjahrssession 2018 behandelte der Nationalrat die parlamentarische Initiative
der SGK-SR sowie diejenige von Mauro Tuena (Pa. Iv. 16.482) zur Schaffung einer
gesetzlichen Grundlage für die Überwachung von Versicherten – also für die
sogenannten Sozialdetektive. Detailliert ausgearbeitet wurde zunächst die
Kommissionsinitiative, falls diese angenommen würde – so erklärte Tuena –, würde er
anschliessend seine Initiative zurückziehen. 
Zuerst wurden zwei Anträge auf Nichteintreten (Minderheitsantrag Schenker) sowie auf
Rückweisung der Kommissionsinitiative an die Kommission (Antrag Leutenegger
Oberholzer) behandelt. Im Rückweisungsantrag fasste Susanne Leutenegger Oberholzer
(sp, BL) die Argumente von linker Ratsseite gegen die Vorlage nochmals zusammen: Da
eine verdeckte Observation per se einen groben Eingriff in die Persönlichkeitsrechte
der Betroffenen darstelle, müsse sie ein Instrument der Ultima Ratio sein. In der
vorgeschlagenen Regelung seien jedoch noch nicht einmal eine Definition des
Anfangsverdachts oder konkrete gesetzliche Hürden für die Anordnung der
Überwachung aufgeführt, wodurch die Unschuldsvermutung verletzt würde. Die
Verletzungen der Privatsphäre, wie sie die Vorlage vorsieht, seien ausschliesslich der
Polizei erlaubt. Dass mit der Vorlage privaten Unternehmen weiterreichende Rechte
gewährt würden als der Polizei, verletze das Gewaltmonopol. Zur Wahrung der
Verhältnismässigkeit bedürfe es schliesslich einer Reihe von Änderungen in der Vorlage:
Die Observationen müssten durch eine gerichtliche Instanz angeordnet werden, ihre
Dauer müsste beschränkt werden, der Schutz der Privatsphäre müsste absolut
garantiert werden, der Missbrauch der gesammelten Daten müsste effektiv bekämpft
werden und die gesammelten Informationen müssten den Betroffenen vorgelegt und
auf Anfrage vernichtet werden. Zudem brauche es ein Verwertungsverbot für auf
unkontrollierte Weise erlangte Beweismittel in Strafverfahren. Diese Meinung würden
auch vier staatsrechtlich versierte Professorinnen und Professoren teilen, die ihre
Bedenken per Brief mitgeteilt hätten. In ihrer jetzigen Form widerspreche die Vorlage
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der Bundesverfassung sowie der EMRK, weshalb sie einer Rückweisung an die
Kommission und einer externen rechtlichen Beurteilung bedürfe, schloss Leutenegger
Oberholzer ihren Rückweisungsantrag. In der Eintretensdebatte fanden diese Einwände
ausserhalb des linken Lagers keinen Rückhalt: Für die Kommission verwies Lorenz Hess
(bdp, BE) darauf, dass mit der Vorlage lediglich eine gesetzliche Grundlage für die
bisherige Praxis geschaffen werde. In der Kommission habe man Personen aus der
Praxis angehört, Bildmaterial begutachtet und juristische Beurteilungen gelesen, die
gezeigt hätten, dass solche Überwachungen nötig seien. Observationen würden von den
Versicherern als letztes Mittel angeordnet: die „versicherungsinternen Hürden (...) sind
enorm hoch“. Die vorliegende Lösung enthalte das „bestmögliche Gleichgewicht
zwischen Persönlichkeitsschutz und Persönlichkeitsrechten auf der einen und den
allgemeinen Interessen auf der anderen Seite“, so Hess. Er betonte auch, dass der
EGMR nicht die Observationen als solche, sondern deren fehlende gesetzliche
Grundlage in Frage gestellt habe. Diesbezüglich entwickelte sich in der Folge eine
Debatte zur Frage, ob der EGMR auch inhaltliche Kritik an der Praxis geübt habe oder
nicht. Schliesslich entschied sich die grosse Kammer mit 141 zu 53 Stimmen für
Eintreten und mit 140 zu 54 Stimmen gegen den Antrag Leutenegger Oberholzer, wobei
lediglich die SP- und die Grünen-Fraktion die Minderheitenpositionen unterstützten.

Dieselben Lager zeigten sich anschliessend auch in der Detailberatung. Die linke
Ratshälfte versuchte mittels Minderheitsanträgen, die Bestimmungen zur Observation
zu verschärfen, scheiterte jedoch mit allen Vorstössen. Der Nationalrat wollte nicht,
dass Observationen allgemein von Gerichten angeordnet werden müssen, dass die
Überwachung auf öffentliche Gebiete beschränkt wird, dass unrechtmässig erlangte
Beweise in Strafprozessen nicht verwendet werden dürfen, dass der Einsatz anderer
technischer Hilfsmittel ausser den genannten, zum Beispiel Drohnen, ausdrücklich
untersagt wird oder dass GPS nur eingesetzt werden darf, wenn die Abklärungen sonst
aussichtslos sind. Insgesamt schuf der Nationalrat nur wenige Differenzen zum Erstrat.
Umstritten war im bürgerlichen Lager vor allem der Einsatz von technischen Hilfsmitteln
zur Standortbestimmung. Diesen wollte der Ständerat nur in Fällen erlauben, in denen
das Versicherungsgericht die entsprechende Observation genehmigt hatte. Der
Nationalrat schuf jedoch entgegen einem Minderheitsantrag Tuena eine
Bewilligungspflicht für den Einsatz selbst (125 zu 67 Stimmen): Eine Observation mit
technischen Hilfsmitteln zur Standortbestimmung bedarf der Annahme eines Antrags
beim Versicherungsgericht, wobei der Antrag unter anderem Angaben zu Zielen der
Observation, Betroffenen, eine Begründung der Notwendigkeit sowie Beginn und Ende
der Observation beinhalten muss. Darüber hinaus unterstellte der Nationalrat die
Mitarbeitenden von externen Unternehmen, die mit der Observation beauftragt
wurden, einer Schweigepflicht und legte fest, dass sie die erhobenen Daten nur im
Rahmen ihres Auftrags verwenden dürfen. Eine Abschwächung der ständerätlichen
Fassung sah der Nationalrat schliesslich bei der Genehmigung durch die
Versicherungen vor: Hatte der Ständerat noch auf einer „Person mit
Direktionsfunktion” bestanden, reichte für den Nationalrat „eine im fallbearbeitenden
Bereich (...) verantwortliche Person" aus (124 zu 65 Stimmen 3 Enthaltungen). In der
Schlussabstimmung nahm der Nationalrat die Vorlage mit 140 zu 52 Stimmen gegen den
Widerstand der SP- und der Grünen-Fraktion an. Aufgrund dieses Entscheids zog
Mauro Tuena seine parlamentarische Initiative wie angekündigt zurück. 26

Noch in der gleichen Woche wie die erste nationalrätliche Debatte fand das
Differenzbereinigungsverfahren statt, wobei nicht mehr viele Fragen zur Schaffung
einer gesetzlichen Grundlage für die Überwachung von Versicherten offen waren. Der
Ständerat zeigte sich grösstenteils mit den Vorschlägen des Nationalrats einverstanden:
Er hiess die Notwendigkeit eines Antrags auf Überwachung mit technischen Hilfsmitteln
zur Standortbestimmung sowie die Schweigepflicht für die Mitarbeitenden der externen
Unternehmen gut. Er bestand jedoch darauf, Observationen nur durch Personen mit
Direktionsfunktion erlauben zu lassen. Da eine Observation „einen beachtlichen Eingriff
in die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Person” darstelle, sei diese Entscheidung
auf Stufe Direktion zu treffen, erklärte Pirmin Bischof (cvp, SO) für die SGK-SR. Er
ergänzte, dass die Kommission aufgrund der vorgängigen nationalrätlichen Diskussion
noch zwei Fragen bei der Verwaltung habe abklären lassen. Demnach würden erstens
Drohnen gemäss Verwaltung ebenfalls zu den technischen Hilfsmitteln der
Standortbestimmung zählen, wenn sie für die Standortbestimmung eingesetzt würden –
nicht aber, wenn sie für die konkrete Observation verwendet würden. Zweitens stellte
die Verwaltung klar, dass gemäss ihrer Auffassung die Rahmenfrist von sechs Monaten
für die Überwachung durch das Einreichen eines Antrages zur Verwendung der
Hilfsmittel zur Standortbestimmung nicht neu zu laufen beginne. 
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Noch an demselben Tag beschäftigte sich auch der Nationalrat erneut mit der Vorlage.
Nachdem die Problematik des Drohneneinsatzes auf Nachfrage von Silvia Schenker (sp,
BS) durch Isabelle Moret (fdp, VD) geklärt wurde – Drohnen seien bewilligungspflichtig
für die Standortfeststellung einsetzbar, jedoch nicht um Ton- und Bildaufnahmen zu
machen, betonte sie – nahm sich die grosse Kammer der letzten Differenz an: Auf
Antrag der SGK-NR lenkte sie ein und akzeptierte die Bestimmung des Ständerats; somit
dürfen nur Personen mit Direktionsfunktion zukünftig Observationen anordnen. 
Tags darauf folgten die Schlussabstimmungen in beiden Räten. Der Nationalrat nahm
die Vorlage mit 141 zu 51 Stimmen an, wobei sich an den Lagern nichts geändert hatte:
Die SP- und die Grünen-Fraktion waren einstimmig gegen die Schaffung der
entsprechenden gesetzlichen Regelungen, die übrigen Fraktionen sprachen sich
einstimmig dafür aus. Im Ständerat fiel das Bild ähnlich aus, hier standen 29
zustimmende 10 ablehnenden Stimmen und 3 Enthaltungen gegenüber. 

Damit war das Geschäft innert dreier Monate durch das Parlament „gepeitscht” worden,
wie es Balthasar Glättli (gp, ZH) gleichentags formulierte; zuletzt wurde es in einer
Woche dreimal vom National- und zweimal vom Ständerat beraten. „Wahnsinn. Raserei.
Eskalation” titelte der Tages Anzeiger bereits am Tag der Schlussabstimmungen und
sprach dabei nicht vom Resultat, sondern vom Behandlungstempo. „Warum diese Eile,
dieses Politisieren nahe am Notrecht?” fragte er weiter und gab die Antwort gleich
selber: Die Beteuerungen zahlreicher Politikerinnen und Politiker – namentlich erwähnt
wurden Josef Dittli (fdp, UR), Alex Kuprecht (svp, SZ), Roland Eberle (svp, TG), Lorenz
Hess (bdp, BE) und Ruth Humbel (cvp, AG) –, wonach ein vehementer Zeitdruck
herrsche und die Missbrauchsbekämpfung für die Sozialversicherungen immens wichtig
sei, stünden in Zusammenhang mit den Mandaten der Sprechenden bei Versicherern,
„die direkt vom Gesetz profitier[t]en”. Diesen Vorwurf liess Lorenz Hess nicht gelten; er
argumentierte, das Gesetz betreffe vor allem die Suva und die IV, für die Visana, deren
Präsident er ist, seien Observationen nebensächlich. Gerade die Suva hatte aber
gemäss Tages Anzeiger bei der Beratung dieser Vorlage eine wichtige Rolle gespielt, wie
auch der Basler Strafrechtsprofessor Markus Schefer bestätigte. Ihre Vorschläge seien
im Gesetzgebungsprozess „willig aufgenommen“ worden, erklärte er. 
Mit Bezug auf diesen Artikel des Tages Anzeigers reichte Balthasar Glättli noch am
selben Tag eine Interpellation (Ip. 18.3330) ein und wollte wissen, ob andere
Gesetzesrevisionen ähnlich schnell vom Parlament verabschiedet worden waren, ob
Beratungs- und Verwaltungsratsmandate bei von der Vorlage betroffenen Versicherern
als relevante Interessenbindungen gelten und welche Konsequenzen allfällige in den
Kommissionsdiskussionen oder im Plenum nicht offengelegte Interessenbindungen
hätten. Für ihn sei „klar, dass die Versicherungsvertreter im Rat auf ihre
Interessenbindungen hätten hinweisen sollen“. Anfang Mai beantwortete das Büro-NR
die Interpellation: Seit der Wintersession 2011 seien 110 von 400 Bundesgesetzen und
Bundesbeschlüssen innert zweier aufeinanderfolgender Sessionen fertig behandelt
worden. Das Büro bestätigte, dass die erwähnten Mandate offenzulegen seien und die
Betroffenen dies getan hätten – die entsprechenden Mandate seien in einem Register
der Parlamentsdienste öffentlich zugänglich aufgeführt. Dadurch würden sie als
bekannt vorausgesetzt und müssten im Rahmen von einzelnen Geschäften nicht
genannt werden. Somit kam es bei der Beratung des Observationsartikels zu keinen
Unregelmässigkeiten bezüglich der Offenlegung von Interessenbindungen. Bestehen
bleibt jedoch der grosse potenzielle Einfluss der Versicherer, was nicht zuletzt auch
Alex Kuprecht bestätigte: „Hätten alle Politiker in den Ausstand treten müssen, die bei
einer Krankenkasse, einer Versicherung oder einer Pensionskasse ein Mandat haben,
hätten wir das Gesetz gar nicht beraten können”, erklärte er gegenüber dem Tages
Anzeiger. 27

Da sich die linken Parteien nach Annahme des Gesetzes bezüglich eines Referendums
gegen die gesetzliche Grundlage für die Überwachung von Versicherten bedeckt
hielten, ergriffen einzelne Personen, die sich gemäss Medien aufgrund eines Tweets von
Sibylle Berg zur entsprechenden Vorlage zusammengetan hatten, die Initiative und
lancierten ein Referendum: Über eine Internetplattform fanden die Schriftstellerin
Sibylle Berg, Rechtsanwalt Philip Stolkin und Student Dimitri Rougy, unterstützt von
Kampagnenexperte Daniel Graf, gemäss eigenen Aussagen 11'000 Personen, die
versprachen, Unterschriften gegen das Gesetz zu sammeln – und ihr Versprechen
offensichtlich hielten: Anfang Juni 2018 meldete das Referendumskomitee, dass man
innert Rekordzeit von 62 Tagen genügend Unterschriften für ein Referendum gegen die
sogenannten «Sozialdetektive» oder «Versicherungsdetektive» gesammelt habe. Zwei
Drittel der Unterschriften seien demnach von Privatpersonen gesammelt worden, ein
weiteres Drittel von den Grünen, der SP oder Amnesty International. Insgesamt hätten
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75'500 Personen unterschrieben, 20'000 Unterschriften seien allerdings zu spät
eingetroffen und hätten daher von den Gemeinden nicht mehr beglaubigt werden
können. 56'025 gültige Unterschriften konnte das Komitee jedoch einreichen, so dass
die Bundeskanzlei am 16. Juli 2018 vermeldete, dass das Referendum zustande
gekommen sei. Am 25. November 2018 wird die Schweiz somit über die gesetzliche
Grundlage für die Überwachung von Versicherten abstimmen. Vom «ersten auf sozialen
Medien ergriffenen Referendum» schrieb diesbezüglich der Tages-Anzeiger und das
Referendumskomitee betonte: «Wir haben geschafft, was uns niemand zugetraut hätte:
Eine Bürgerbewegung, die dezentral und ohne grosse Organisation im Rücken ein
Referendum zustande bringt». 

Inhaltlich kritisierte das Referendumskomitee insbesondere die «masslose»
Überwachung der Bürger: Jede Person könne überwacht werden, neu sogar in den
eigenen vier Wänden. Dies stelle die «Bevölkerung unter Generalverdacht» und verletze
die «Privatsphäre der Menschen aufs Gröbste». Damit gingen die Kompetenzen der
Sozialversicherungsdetektive zukünftig weiter als diejenigen der Polizei. Insbesondere
dieser Punkt war umstritten. So erwiderte der Bundesrat auf eine Frage von Barbara
Steinemann (svp, ZH; 18.5232), dass die Sozialversicherungsdetektive faktisch nicht
mehr Kompetenzen zur Überwachung erhielten als die Polizei. Auch das BSV und die
Suva erklärten in ihren jeweiligen Informationsmaterialien, dass die Polizei gemäss
Urteil des Bundesgerichts bereits heute von allgemein zugänglichen Orten aus frei
einsehbare Bereiche filmen dürfe. Gemäss NZZ bezogen sie sich dabei jedoch auf ein
Bundesgerichtsurteil zu einem Privatdetektiv, nicht zur Polizei. Allgemein kritisierte das
Referendumskomitee, dass der Bund Mutmassungen als Fakten hinstelle. Der Bund tue
so, als wäre seine Auslegung Gesetz, und beziehe sich dabei auf
Bundesgerichtsentscheide zum alten Gesetz, erklärte Rechtsanwalt Stolkin. Man wisse
aber nicht, wie das Bundesgericht das neue Gesetz auslegen werde. 
Unterstützung erfuhr das Referendumskomitee in seinen Argumentationen gemäss
Medien von Thomas Gächter, Professor für Staats-, Verwaltungs- und
Sozialversicherungsrecht an der Universität Zürich, sowie in einem vom Komitee in
Auftrag gegebenen Rechtsgutachten von Stefan Maeder, Assistenzprofessor für Straf-
und Strafprozessrecht an der Universität Luzern. Letzterer wies zum Beispiel darauf
hin, dass auch unklar sei, ob das Bundesgericht Filmen im Wohn- und Schlafzimmer
tatsächlich als Eingriff in die geschützte Privatsphäre erachten würde. Filmen sei zwar
gemäss BSV nur auf dem Balkon oder im Garten erlaubt, eine Passage, die Filmen im
Wohn- oder Schlafzimmer ausdrücklich verbiete, habe das Parlament aber trotz
entsprechenden Diskussionen nicht ins Gesetz aufgenommen, betonte auch Gächter.
Dasselbe gelte für Bild- und Tonaufzeichnungen, die ebenfalls nicht genauer bestimmt
worden waren, erklärte Stolkin gemäss Tages-Anzeiger. Der Bundesrat versichere zwar,
dass bei Aufzeichnungen nur Methoden eingesetzt würden, mit denen man gleich viel
sehen könne wie von blossem Auge, dennoch habe das Parlament auf eine
entsprechende Spezifikation im Gesetz verzichtet. Unklar bleibe schliesslich auch, ob
illegal erhaltene Aufnahmen vor Gericht trotzdem verwendet werden dürfen – auch hier
war auf eine ausdrückliche Regelung verzichtet worden. Somit hänge viel davon ab, wie
das Bundesgericht zukünftig das Gesetz auslegen werde, erklärte das
Referendumskomitee. Insgesamt empfand das Komitee die Informationsunterlagen des
BSV und der Suva gemäss NZZ als irreführend und unzutreffend und reichte darum
beim Regierungsrat des Kantons Zürich eine Abstimmungsbeschwerde ein. 28

Am 17. September 2018 lancierte das Referendumskomitee seine Kampagne gegen das
Gesetz über die Grundlage der Überwachung von Versicherten vor dem Hauptsitz der
CSS-Krankenversicherung in Bern. Ziel dieser Aktion sei gemäss Komitee, den Fokus der
Diskussion auch auf die Krankenkassen zu lenken. Da alle Bürger krankenversichert
seien, könnten sie alle zukünftig einmal ins Visier der Sozialdetektive geraten,
argumentierte Dimitri Rougy vom Referendumskomitee. Dass das neue Gesetz –
entgegen deren Erklärungen – für die Krankenkassen wichtig sei, zeige das starke
Lobbying, das sie diesbezüglich in Bern betrieben hätten. Dieser Darstellung
widersprach die CSS: Observationen spielten für sie jetzt und auch zukünftig bei der
Missbrauchsbekämpfung keine Rolle, erklärte CSS-Sprecherin Christina Wettstein. 
Noch während der Abstimmungskampagnen präsentierte der Bundesrat seine
Verordnung zur Anforderung an die mit der Überwachung betrauten Personen. Diese
müssten über eine Bewilligung des BSV verfügen, in den letzten 10 Jahren nicht für ein
mit der Überwachung zusammenhängendes Delikt verurteilt worden sein, über eine
Polizeiausbildung oder gleichwertige Ausbildung, dazu zählt auch eine Ausbildung an
einer Detektivschule, sowie über ausreichende Rechtskenntnisse verfügen und
mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in der Personenüberwachung haben. Zudem
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soll das BSV ein Verzeichnis über die entsprechenden Personen führen. Dies sei zwar
besser als gar keine Regelung, erklärte Silvia Schenker (sp, BS) als Mitglied des
Referendumskomitees, löse aber das Grundproblem der Überwachung nicht. 
In der Folge versuchten die Referendumsführenden klar zu machen, dass es ihnen nicht
in erster Linie darum gehe, Observationen zu verhindern. Diese dürften aber nicht
willkürlich erfolgen, sondern müssten auf einer sorgfältig ausgearbeiteten gesetzlichen
Grundlage beruhen. Eine solche stelle das neue Gesetz aber nicht dar, da zu viele
Punkte unklar seien. Zudem gingen die Möglichkeiten, welche die Versicherungen
erhielten, viel zu weit. Man würde damit «mit Kanonen auf Spatzen […] schiessen»,
betonte Anne Seydoux (cvp, JU). Erstere Kritik unterstützte auch ein bürgerliches
Komitee, vor allem bestehend aus Jungen Grünliberalen sowie teilweise aus
Jungfreisinnigen. Unterstützt wurden sie von einigen Kantonalsektionen, etwa der GLP
Neuenburg oder der CVP Jura, CVP Neuenburg und CVP Genf. Offiziell bekämpft wurde
die Vorlage schliesslich von SP, Grünen und Grünliberalen, Letztere entschieden sich
aber mit 67 zu 61 Stimmen nur knapp und gegen den Willen des Parteivorstands gegen
das Gesetz. Unterstützung in den Medien erhielten die Komitees während des
Abstimmungskampfes auch von einem Teil des Verbandes Schweizerischer
Polizeibeamter (VSPB): Die Hälfte der Verbandsmitglieder, die an einer entsprechenden
Befragung teilgenommen hätten, lehne das neue Gesetz ebenfalls ab, weil
Privatdetektive verglichen mit den Strafverfolgungsbehörden zu viele Kompetenzen
erhielten, berichteten die Medien.
Auf der anderen Seite betonten die Befürworterinnen und Befürworter des neuen
Gesetzes, zu dem unter anderem die SVP, FDP, CVP, BDP und EDU sowie zum Beispiel
der Gewerbeverband, der Arbeitgeberverband und der Versicherungsverband zählten,
dessen Wichtigkeit für die Sozialversicherungen. Einerseits sei eine konsequente
Verfolgung von Missbrauch für das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die
Sozialversicherungen zentral, andererseits könnten so Kosten gespart werden, wodurch
mehr Geld für die tatsächlich Berechtigten übrigbliebe. Um letzteren Punkt zu
verdeutlichen, führten die Befürwortenden des Gesetzes an, wie viele unrechtmässig
bezogenen Leistungen durch die Observationen gespart werden können. Alleine
zwischen 2009 und 2016 habe die IV gemäss Zahlen des BSV wegen festgestellten
Missbräuchen in etwa 2000 Fällen pro Jahr insgesamt Renten in der Höhe von CHF 1.2
Mrd. eingespart. Jährlich seien 220 Fälle mithilfe von Observationen durchgeführt
worden, wobei sich der Verdacht in der Hälfte der Fälle bestätigt habe. Der momentane
Überwachungsstopp erschwere den entsprechenden Stellen hingegen die Überführung
von Betrügerinnen und Betrügern. So erklärte die IV-Stelle Bern, dass sie im ersten
Halbjahr 2018 nur halb so viele Fälle unrechtmässig bezogener Leistungen festgestellt
habe wie im ersten Halbjahr 2017. Keine entsprechende Einschätzung abgeben wollte
jedoch zum Beispiel die IV-Stelle des Kantons Aargau, die SVA Aargau, da aufgrund der
langen Dauer der Überwachungen zu Beginn des Untersuchungszeitraums noch
Observationen eingesetzt worden seien. Auch Silvia Schenker kritisierte entsprechende
Aussagen als reine Spekulation, da nicht nachgewiesen werden könne, ob die
Unterschiede tatsächlich auf die fehlenden Observationen zurückzuführen seien.  

Ungewohnt grosse Aufmerksamkeit erhielt im Rahmen des Abstimmungskampfes das
Abstimmungsbüchlein. Das Referendumskomitee kritisierte in den Medien die
Informationspolitik des Bundesrates im Abstimmungsbüchlein deutlich. Letzteres sei
fehlerhaft, so dass die freie Meinungsbildung nicht mehr gewährleistet sei. Beanstandet
wurde insbesondere, dass das neue Gesetz durch Aussagen, wonach dieses keine
Möglichkeiten schaffe, in Wohn- und Schlafzimmern zu filmen, und wonach
Richtmikrofone und Wanzen nicht erlaubt seien, verharmlost werde. Dem widersprach
die Bundeskanzlei und erklärte, man habe die Grundsätze der Sachlichkeit, Transparenz
und Verhältnismässigkeit eingehalten. In der Folge versuchte das Komitee, den Versand
des Abstimmungsbüchlein durch eine Abstimmungsbeschwerde beim Kanton Zürich
und anschliessend beim Bundesgericht zu verhindern. Das Bundesgericht wies
hingegen den Antrag auf Versandstopp ab. Ein solcher sei nicht gerechtfertigt, weil
auch zwei weitere Vorlagen Ende November 2018 zur Abstimmung kämen. Inhaltlich
entschied es jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht. 
Etwa drei Wochen vor dem Urnengang wurde schliesslich publik, dass die Zahlen des
BSV zur Anzahl Observationen bei der IV nicht korrekt waren. So wäre etwa der Kanton
Freiburg mit knapp 4 Prozent der Schweizer Bevölkerung für 30 Prozent aller
Observationen verantwortlich gewesen; statt 70 Observationen, wie sie das BSV
aufführte, hätten in demselben Zeitraum in Freiburg jedoch nur 8 Observationen
stattgefunden, erklärte dann auch der Direktor der kantonalen
Sozialversicherungsanstalt. Auch in Bern und in Basel-Landschaft waren die Zahlen
falsch. Diese Fehler hatten Auswirkungen auf die Höhe der Einsparungen durch die
Observationen, die von der Anzahl Observationen abhängt. In der Folge musste die
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Bundeskanzlei die im Abstimmungsbüchlein gedruckten Zahlen korrigieren: Jährlich
komme es bei der IV von 2'400 Fällen, in denen Verdacht auf Sozialversicherungsbetrug
bestehe, in 150 Fällen zu Observationen, nicht in 220 Fällen wie ursprünglich erklärt. Da
das Abstimmungsbüchlein zu diesem Zeitpunkt bereits gedruckt und verschickt war,
korrigierte der Bund die Zahlen nur in der elektronischen Fassung. Dies könne
womöglich rechtliche Folgen – bis hin zur Ungültigerklärung der Abstimmung – haben,
spekulierten die Medien.
Kurze Zeit später wurde ein weiterer Fehler im Abstimmungsbüchlein publik. So
berichtigte die GPK-NR eine Angabe in einer Tabelle, wonach der Nachrichtendienst
zum Beispiel Telefonüberwachungen zur Bekämpfung von «Terrorismus und
gewalttätigem Extremismus» einsetzen könne. Dies stimme nur für Terrorismus, gegen
gewalttätigen Extremismus, zum Beispiel gegen Links- oder Rechtsradikale, könne der
Nachrichtendienst keine Telefonüberwachung einsetzen. Relevant war dieser Aspekt
vor allem, weil die Gegnerinnen und Gegner der Vorlage argumentierten, die
Sozialversicherungen erhielten weitergehende Kompetenzen als Polizei oder
Nachrichtendienst – was die Befürworterinnen und Befürworter bestritten. 
Nicht nur das Abstimmungsbüchlein, auch die Zahlen bezüglich der Observationen, die
der Schweizerische Versicherungsverband (SSV) publizierte, erwiesen sich kurz darauf
als unvollständig. Der Verband sprach von 100 Fällen von Observationen pro Jahr und
erklärte, das «Mittel der Observation [werde] zurückhaltend, aber effizient eingesetzt».
Dabei führte er jedoch nur die Observationen zum obligatorischen Bereich der
Unfallversicherung, nicht aber diejenigen von anderen Versicherungen (z.B.
Zusatzversicherungen, Krankentaggeldversicherungen, Haftpflichtversicherungen) auf,
bei denen Überwachungen deutlich häufiger eingesetzt werden, die jedoch das neue
Gesetz nicht betraf. 

Die Medien publizierten während des Abstimmungskampfes mehrmals Geschichten,
welche unrechtmässige Bezüge von Sozialversicherungsgeldern thematisierten. So
veröffentlichte etwa das Bundesgericht Mitte Oktober 2018 ein Urteil zu einer Person,
die wegen Sozialversicherungsbetrugs ihren Rentenanspruch verlor (9C_221/2018).
Auch ein Bericht in der «Rundschau» sowie Überwachungsvideos von Betrügern, die
der Präsident der Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen, Andreas Dummermuth,
veröffentlichte, wurden von den Medien aufgenommenen. Andererseits kamen auch
Personen zu Wort, welche zu Unrecht observiert worden waren, und im Zusammenhang
damit wurden auch die Folgen von solchen Überwachungen beleuchtet. So könnten
diese bei den Überwachten seelische Spuren bis hin zu psychischen Beschwerden und
dem Gefühl des Überwachtwerdens hinterlassen und bestehende psychische
Erkrankungen noch verstärken, erklärte die Psychiaterin Maria Cerletti gegenüber dem
Blick. Dabei wirke nicht nur die Überwachung selbst schädlich, sondern bereits das
Wissen, dass man überwacht werden könnte. 

Deutliche Vorzeichen für den Abstimmungssonntag lieferten die Vorumfragen. Die
verschiedenen Wellen der Tamedia-Umfrage zeigten konstant einen Ja-Stimmenanteil
von ungefähr zwei Dritteln der Stimmen (1. Welle: 67% Jastimmen, 30% Neinstimmen, 2.
Welle: 68% Jastimmen, 30% Neinstimmen, 3. Welle: 67% Jastimmen, 32%
Neinstimmen), die zwei Wellen der SRG-Umfrage durch gfs.bern machten Ja-
Mehrheiten von 57 respektive 59 Prozent aus. Ob der relativ klaren Ausgangslage
begannen sich die Medien gegen Ende des Abstimmungskampfes für die Frage zu
interessieren, was bei einer Bestätigung des Gesetzes durch das Volk geschehe. So
bestehe durchaus die Möglichkeit, dass der EGMR in Strassburg auch das neue Gesetz
beanstande, weil dieses verschiedene Anforderungen des Urteils von 2016 nicht erfülle.
Zum Beispiel seien die Regelungen bezüglich der anordnenden, durchführenden und
überwachenden Einheiten sowie die Art und Weise der Überwachung zu unpräzise
formuliert, erklärte etwa Kurt Pärli, Professor für Soziales Privatrecht der Universität
Basel, ebenfalls gegenüber dem Blick. 

Am 25. November 2018 fiel das Abstimmungsergebnis ähnlich deutlich aus, wie die
Umfragen zuvor angekündigt hatten. Mit 64.7 Prozent bei einer Stimmbeteiligung von
48.4 Prozent sprachen sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger für das Gesetz zur
Überwachung der Versicherten aus. Am höchsten lag die Zustimmung in den Kantonen
Appenzell-Innerrhoden (81.2%), Nidwalden (78.0%), Obwalden (76.4%) und Schwyz
(76.4%), abgelehnt wurde es in den Kantonen Jura (48.6%) und Genf (41.4%). Neben
deutlichen sprachregionalen Unterschieden – in der Deutschschweiz lag die
Zustimmung gemäss einer Auswertung des BFS durchschnittlich um fast 18
Prozentpunkte höher als in der Romandie, aber um etwa 2 Prozentpunkte tiefer als in
der italienischsprachigen Schweiz – zeigten sich auch grosse Differenzen zwischen
städtischen und ländlichen Regionen: Hier betrugen die Differenzen 15.7 Prozentpunkte
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in der Deutschschweiz und 11.3 Prozentpunkte in der Romandie. Lediglich in der
italienischsprachigen Schweiz stimmten die Stadt- und die Landbevölkerung ähnlich
(2.4 Prozentpunkte Unterschied). Unterschiede zeigten sich gemäss der
Nachabstimmungsbefragung Voto auch zwischen den Altersgruppen: Personen
zwischen 18 und 29 Jahren stimmten der Vorlage nur zu 42 Prozent zu, alle übrigen
Altersgruppen wiesen Zustimmungsraten zwischen 60 und 76 Prozent auf. Ähnlich wie
zuvor die Tamedia-Nachbefragung zeigte auch Voto auf, dass die Sympathisantinnen
und Sympathisanten der Grünen (Voto: 24%, Tamedia: 22%) dem neuen Gesetz deutlich
kritischer gegenüberstanden als diejenigen der SP (Voto: 42%, Tamedia: 38%). Die
Befürworterinnen und Befürworter zielten gemäss Voto in erster Linie auf eine effektive
Missbrauchsbekämpfung bei den Sozialversicherungen ab, die Gegnerinnen und Gegner
bezogen sich in ihrer Argumentation insbesondere auf die Probleme der Vorlage
bezüglich der Rechtsstaatlichkeit. 

Das Ergebnis zeige, dass ohne schlagkräftige Organisation im Rücken zwar eine
Abstimmung erzwungen, nicht aber gewonnen werden könne, urteilten die Medien. Mit
«Die Grenzen der Bürgerbewegung» fasste das St. Galler Tagblatt die Vorlage
zusammen. Auch die Initianten betonten, dass ihnen im Hinblick auf die
«millionenschwere Kampagne der Versicherungsbranche» das notwendige Geld für
einen Vollerfolg gefehlt habe. Einen Teil ihres Ziels hätten sie jedoch dadurch erreicht,
dass durch verschiedene im Abstimmungskampf gemachte Äusserungen der
Befürworterinnen und Befürworter persönlichkeitsrechtliche Aspekte hätten geklärt
werden können, zum Beispiel die Frage von Filmaufnahmen aus Schlafzimmern. Daran
müsse sich die Justiz orientieren, auch wenn diese nicht direkt in die
Gesetzesauslegung einfliessen würden, betonte zum Beispiel Daniel Gerny in der NZZ. 

Abstimmung vom 25. November 2018

Beteiligung: 48.4%
Ja: 1'667'849' (64.7%), Stände: 21
Nein: 909'172 (35.3%), Stände: 2

Parolen: 
– Ja: BDP, CVP, EDU, FDP, SVP, Arbeitgeberverband, Gewerbeverband,
Versicherungsverband 
– Nein: GPS, GLP, PdA, SD, SP, Dachverband der Behindertenorganisationen,
Gewerkschaftsbund, Pro Infirmis, Travailsuisse
– Stimmfreigabe: EVP
* in Klammern die Anzahl abweichender Kantonalsektionen 29

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

In der Maisession 2016 befasste sich der Nationalrat mit der parlamentarischen
Initiative der SVP-Fraktion zur Erhöhung der Voraussetzungen für den AHV-
Rentenbezug. Im Gegensatz zu ihrer ersten Beratung des Geschäftes empfahl die
Mehrheit der SGK-NR mittlerweile, der Initiative keine Folge zu geben. Eine Minderheit
Clottu (svp, NE) setzte sich für Folge geben ein. Der Fraktionssprecher der SVP verwies
auf die Sozialsysteme anderer europäischer Länder, in der der Zugang zu einer
Altersrente noch deutlich strikter geregelt sei, als dies der Vorstoss verlange. Zudem
würden Menschen aus anderen Ländern nicht die Zurückhaltung der Schweizerinnen
und Schweizer betreffend des Bezugs von Sozialleistungen kennen, was zu Problemen
führe. Die Mehrheitssprecherin erklärte, aufgrund der Anwendbarkeit der
beabsichtigten Regelung auch auf Schweizerinnen und Schweizer ergebe sich hier, im
Gegensatz zu den beiden anderen Vorstössen des SVP-Dreierpakets (vgl. auch die Pa.Iv.
14.426 und 14.427), kein Konflikt mit dem Personenfreizügigkeitsabkommen. Jedoch
halte dieses fest, dass Sozialversicherungsbeiträge, welche in einem der Vertragsländer
geleistet wurden, in allen anderen angerechnet werden müssen. Da die allermeisten
Eingewanderten aus der EU in ihrem früheren Aufenthaltsland bereits Beiträge bezahlt
haben, wäre die Initiative wirkungslos, so die Ausführungen. Es wäre jedoch aufwändig,
das Vorhandensein solcher früherer Zahlungen zu überprüfen, womit angesichts der
sehr tiefen monatlichen Minimalrente von CHF 53 die Einsparungen rasch
überkompensiert würden. Aus diesen Gründen empfahl die Kommission mit 14 zu 8
Stimmen, die parlamentarische Initiative abzulehnen. Dem folgte das Plenum mit 118 zu
72 Stimmen ohne Enthaltung, wobei sich die geschlossene SVP-Fraktion und eine kleine
Minderheit der FDP-Liberalen Fraktion für den Vorstoss aussprach. Alle anderen

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.05.2016
FLAVIA CARONI
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Fraktionen stimmten geschlossen dagegen. 30

Im Mai 2020 forderte Erich Hess (svp, BE) in einer parlamentarischen Initiative, dass
künftig AHV- und IV-Kinderrenten nur noch für in der Schweiz wohnhafte Kinder
ausbezahlt werden. Mit den Kinderrenten sollen die Lebenshaltungskosten von Kindern
in der Schweiz finanziert werden, argumentierte der Initiant, im Ausland würden
Auswanderer damit hingegen ihr Leben finanzieren. Zudem würden «im Ausland Kinder
von Einheimischen als eigene anerkannt, um so an die Geldzahlungen zu gelangen». 
Mit Verweis auf das Freizügigkeitsabkommen mit der EU, auf verschiedene bilaterale
Sozialversicherungsabkommen sowie darauf, dass die Rentnerinnen und Rentner, die
heute im Ausland lebten, früher genauso Sozialversicherungsbeiträge bezahlt hätten,
beantragte die SGK-NR mit 18 zu 7 Stimmen, der Initiative keine Folge zu geben. Eine
Minderheit Glarner (svp, AG) verlangte hingegen eine Reduktion des
Missbrauchspotenzials durch «zielgerichtete [...] Gesetzesänderungen». 31

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.03.2021
ANJA HEIDELBERGER

In der Sommersession 2021 beriet der Nationalrat die parlamentarische Initiative von
Erich Hess (svp, BE), wonach AHV- und IV-Kinderrenten zukünftig nur noch für in der
Schweiz wohnhafte Kinder ausbezahlt werden sollen. Erich Hess und Andreas Glarner
(svp, AG) erläuterten dabei die Funktionsweise der von ihnen angeprangerten
kriminellen Machenschaften, die zu unzulässigen Bezügen von Kinderrenten im Ausland
führten. So gingen beispielsweise Mütter mit vielen Kindern auf AHV-Rentner zu oder
man besorge sich eine Bescheinigung für nicht vorhandene Kinder. Lorenz Hess (bdp,
BE) wehrte sich einerseits gegen den Begriff «Geschäftsmodell», den Glarner
verwendet hatte, da solche Machenschaften nur in Einzelfällen vorkämen. Zudem
erhielten nach der Formulierung der parlamentarischen Initiative auch Personen, die
mit ihren eigenen Kindern aus der Schweiz ausgereist sind, keine Kinderrenten mehr.
Mit 136 zu 52 Stimmen sprach sich der Nationalrat gegen Folgegeben aus, Zustimmung
fand die Initiative in der geschlossen stimmenden SVP-Fraktion. 32

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.06.2021
ANJA HEIDELBERGER

Invalidenversicherung (IV)

Stillschweigend gab der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative Suter (fdp, BE)
Folge, die verlangte, bei der Berechnung des Rentenanspruchs einer Person, die vor
Eintritt der Invalidität nur teilzeitlich erwerbstätig war, sei von einem vollen
Arbeitspensum auszugehen. Suter wollte damit vor allem Frauen besser stellen, die
neben einer Teilzeitstelle unentgeltlich im Betrieb des Ehemannes mitarbeiten. 33

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.10.2003
MARIANNE BENTELI

Eine parlamentarische Initiative Wehrli (cvp, SZ) forderte, dass die
Hörgeräteversorgung von der IV in die Krankenversicherung übertragen wird.
Argumentiert wurde damit, dass in den meisten umliegenden Ländern die
Krankenversicherung für die Versorgung mit Hörgeräten zuständig sei. Eine Übertragung
der Hörgeräteversorgung ins Krankenversicherungsgesetz würde zudem die
Vergleichbarkeit der Preise erleichtern. Die Kommission des Nationalrates beantragte
mit 12 zu 9 Stimmen, der Initiative keine Folge zu leisten. Die Mehrheit und Minderheit
der Kommission waren sich insbesondere nicht darüber einig, ob eine Verschiebung ins
Krankenversicherungsgesetz mehr oder weniger Möglichkeiten biete, um auf die Preise
Einfluss nehmen zu können. Der Nationalrat folgte mit 104 zu 59 Stimmen der
Minderheit der Kommission und gab der parlamentarischen Initiative Folge. 34

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.04.2009
LINDA ROHRER

Eine parlamentarische Initiative der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des
Ständerates forderte, dass aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage das
Inkrafttreten der IV-Zusatzfinanzierung um ein Jahr verschoben werden soll. Der
Bundesbeschluss über eine befristete Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung
durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze sah eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf
den 1. Januar 2010 vor. Aufgrund der Krise wollte die Kommission des Ständerates diese
Anhebung nun auf den 1. Januar 2011 verschieben. Eine frühere
Mehrwertsteueranhebung würde zu einer Kaufkraftabschöpfung bei der Bevölkerung
führen, welche die rezessive Entwicklung zusätzlich verschärfen würde. Im Ständerat
war die parlamentarische Initiative nicht zuletzt aufgrund des ungewöhnlichen
Vorgehens umstritten. This Jenny (svp, GL) beantragte das Nichteintreten auf die

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.12.2009
LINDA ROHRER
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Vorlage. Er sah in der Verschiebung der Inkraftsetzung der Mehrwertsteueranhebung
ein Manöver, um sich in der Abstimmungskampagne die Unterstützung der
Wirtschaftsverbände zu sichern. Diesen Antrag lehnte der Ständerat jedoch mit 31 zu 1
Stimme ab. In der Gesamtabstimmung wurde die Initiative mit 28 zu 1 Stimme
angenommen, allerdings bei 7 Enthaltungen, welche vorwiegend aus dem rechten Lager
kamen und sich grundsätzlich gegen eine Erhöhung der Mehrwertsteuer wandten. In
der Schlussabstimmung nahm der Ständerat die parlamentarische Initiative mit 34 zu 4
Stimmen bei 4 Enthaltungen und der Nationalrat mit 114 zu 9 Stimmen an. 35

Eine weitere parlamentarische Initiative der WAK des Ständerates forderte den
Bundesrat auf, das Bundesgesetz über die Sanierung der Invalidenversicherung an den
Bundesbeschluss über die Änderung der befristeten Zusatzfinanzierung durch
Anhebung der Mehrwertsteuersätze anzupassen. Dabei ging es insbesondere darum, die
beiden Vorlagen zeitlich anzupassen. Materiell wurden mit der parlamentarischen
Initiative keine Änderungen vorgenommen. Der Entwurf passierte die
Gesamtabstimmung im Ständerat einstimmig. 36

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.12.2009
LINDA ROHRER

Eine im Vorjahr vom Ständerat überwiesene parlamentarische Initiative seiner
Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit, welche forderte, das Bundesgesetz
über die Sanierung der Invalidenversicherung an den Bundesbeschluss über die
Änderung der befristeten Zusatzfinanzierung durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze
zeitlich anzupassen, wurde im Berichtsjahr von der grossen Kammer behandelt. Hier
gab es Widerstand von Seiten der SVP-Fraktion. Diese wollte anstelle der CHF 5 Mrd.,
die aus dem AHV-Fonds an den neu geschaffenen IV-Fonds übertragen werden, dem
IV-Fonds ein zinsloses, rückzahlbares Bundesdarlehen in gleicher Höhe gewähren. Der
Minderheitsantrag wurde jedoch mit 117 zu 53 Stimmen abgelehnt. In der
Gesamtabstimmung passierte die Gesetzesvorlage den Nationalrat mit 118 zu 54
Stimmen. 37

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.03.2010
LUZIUS MEYER

Im Gegensatz zum Nationalrat, welcher im Vorjahr einer parlamentarischen Initiative
Wehrli (cvp, SZ) Folge gegeben hatte, lehnte der Ständerat ebendiese ab. Die Initiative
hatte gefordert, dass die Hörgeräteversorgung von der IV in die Krankenversicherung
übertragen wird. Die Kommission des Ständerates hatte die Initiative einstimmig zur
Ablehnung empfohlen, da sie darin keinen tauglichen Weg zur Lösung des Problems der
zu hohen Preise für Hörgeräte sah. 38

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.03.2010
LUZIUS MEYER

Eine parlamentarische Initiative der SVP forderte, dass Rentenauszahlungen an
Personen im Ausland künftig kaufkraftbereinigt erfolgen sollten. Die Kommission des
Nationalrates hatte die Initiative mit 10 zu 7 Stimmen bei 6 Enthaltungen zur Ablehnung
empfohlen, weil das vermutete Einsparpotenzial in keinem Verhältnis zum Aufwand und
zu den Kosten stehe. Der Nationalrat folgte seiner Kommission nicht und nahm die
parlamentarische Initiative knapp mit 83 zu 81 Stimmen an. 39

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.12.2010
LUZIUS MEYER

Le Conseil des Etats a rejeté par 19 voix contre 7 l’initiative parlementaire du groupe
UDC adoptée l’année précédente par le Conseil national visant à payer les rentes AI des
personnes résidant à l’étranger en parité de pouvoir d’achat. 40

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.06.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER

Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats gab im August
2015 einer parlamentarischen Initiative der SVP-Fraktion Folge, die die Voraussetzung
für IV-Rentenbezug für Ausländer verschärfen wollte. Neu, so der Wunsch der
Initianten, sollten nur noch in der Schweiz wohnhafte Personen Anspruch auf eine
Rente der Invalidenversicherung haben, und auch nur dann, wenn sie bei Eintritt der
Invalidität bereits während zweier Jahre Beiträge bezahlt oder seit zehn Jahren in der
Schweiz gewohnt haben. Dadurch solle der "Missbrauch der Schweizer Sozialsysteme
durch Eingewanderte" eingeschränkt und die IV entlastet werden. Die ständerätliche
Schwesterkommission gab dem Anliegen im November jedoch einstimmig keine Folge,
weshalb die Initiative zur Beratung an das Plenum des Nationalrats ging. Parallel zur hier
behandelten parlamentarischen Initiative hatte die SVP auch je eine parlamentarische

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.08.2015
FLAVIA CARONI
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Initiative bezüglich der AHV und der Ergänzungsleistungen eingereicht, welche ebenfalls
darauf abzielten, den Zugang zu den Sozialwerken für Ausländerinnen und Ausländer zu
erschweren. 41

Nachdem die beiden Kommissionen für Gesundheit und Soziales im Vorjahr
unterschiedlich entschieden hatten, gelangte die parlamentarische Initiative der SVP-
Fraktion für eine Verschärfung der Voraussetzungen für IV-Rentenbezug für Ausländer
in der Maisession 2016 in den Nationalrat. Inzwischen hatten sich die
Mehrheitsverhältnisse in der vorberatenden SGK-NR geändert: Die
Kommissionsmehrheit beantragte, der Initiative keine Folge zu geben, während eine
Minderheit Brunner (svp, SG) sich für Folge geben aussprach. Zu einer eigentlichen
Debatte kam es nicht: Die Volksvertreter beliessen es bei den Voten des Minderheits-
bzw. Fraktionssprechers und der Mehrheitssprecherin. Brunner erklärte, dass bei
einem generellen Ausländeranteil von rund 25% in der IV rund 50% der Bezügerinnen
und Bezüger ausländischer Nationalität seien, was es genauer zu betrachten gelte.
Allfällige Einwände aufgrund von Verträgen mit der EU und EFTA, welche einen
Gleichbehandlungsgrundsatz festschreiben, wischte er mit dem Hinweis auf die 2014
angenommene SVP-Einwanderungsinitiative weg: Die entsprechenden Abkommen seien
ohnehin neu zu verhandeln. Zudem wies Brunner auf die nach wie vor schwierige
finanzielle Situation der Invalidenversicherung hin. Die Mehrheitssprecherin Moret (fdp,
VD) hielt entgegen, eine Umsetzung der Forderungen würde im besten Fall wirkungslos
bleiben, im schlechtesten Fall jedoch gegen die Personenfreizügigkeit verstossen. Der
Gleichbehandlungsgrundsatz sei nicht nur ein zentraler Bestandteil des
Personenfreizügigkeitsabkommens, sondern er sei auch auf den Zugang zu den
Sozialversicherungen voll anwendbar. Eine einseitige Anpassung würde angesichts der
aktuellen Verhandlungen mit der Europäischen Union eine unnötige Provokation
darstellen. Zudem würden die Statistiken klar zeigen, dass die Personenfreizügigkeit
nicht zu einer Zunahme in den Leistungen der IV geführt habe, so die
Kommissionssprecherin. Angesichts dieser Argumente empfahl die SGK-NR mit 14 zu 9
Stimmen, die parlamentarische Initiative abzulehnen. Dieser Empfehlung folgte das
Ratsplenum mit 123 zu 67 Stimmen ohne Enthaltung. Alle Fraktionen stimmten
geschlossen, für den Vorstoss stimmte einzig die SVP. 42

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.05.2016
FLAVIA CARONI

Ergänzungsleistungen (EL)

In der Maisession 2016 befasste sich der Nationalrat mit einer parlamentarischen
Initiative der SVP-Fraktion zur Ausdehnung der Karenzfrist für Ergänzungsleistungen,
welche für Ausländerinnen und Ausländer gelte. Seit ihrer ersten Beratung hatte die
SGK-NR ihre Haltung zum Vorstoss geändert, eine Mehrheit sprach sich nun dagegen
aus. Eine Minderheit Herzog (svp, TG) plädiert für Folge geben. Der Fraktionssprecher
der SVP argumentierte, der Vorstoss ziele auf die Gleichbehandlung aller
Ausländergruppen ab, wolle aber auch einen „Sozialversicherungstourismus"
unterbinden. Die Minderheitssprecherin verwies auf den starken Kostenanstieg bei den
Ergänzungsleistungen und die deswegen nötigen Sparmassnahmen. Ausländerinnen und
Ausländer, insbesondere aus dem EU-EFTA-Raum, seien bei den EL-Beziehenden
zudem massiv übervertreten. Bei Problemen mit dem Personenfreizügigkeitsabkommen
gelte es, dieses nachzuverhandeln, wie es auch das EU-Land Grossbritannien geschafft
habe. Die Mehrheitssprecherin hielt dagegen, der Gleichbehandlungsgrundsatz – hier
im Sinne einer gleichen Behandlung von Schweizerinnen und Ausländern aus dem EU-
Raum – sei zentraler Bestandteil des Freizügigkeitsabkommens und ihm könnte nur
Genüge getan werden, wenn auch für Schweizer Staatsangehörige eine Karenzfrist von
zehn Jahren eingeführt würde. Eine Mehrheit von 122 zu 69 Parlamentarierinnen und
Parlamentariern folgte der Kommission und gab der Initiative keine Folge. Der
Entscheid fiel ohne Enthaltungen und bei annähernder Geschlossenheit der
Fraktionen. 43
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Soziale Gruppen

Soziale Gruppen

Eine von Silvia Schenker (sp, BS) eingereichte und nach Ausscheiden der
Parlamentarierin aus dem Nationalrat von Parteikollegin Yvonne Feri (sp, AG)
übernommene parlamentarische Initiative verlangte, dass in Botschaften zu
Erlassentwürfen jeweils explizit Bezug zur Einhaltung der Sozialziele genommen
werden muss. Schenker hatte ihren Vorstoss damit begründet, dass die Sozialwerke in
den letzten Jahren stark unter Druck geraten seien und dass in den Debatten finanzielle
Aspekte oftmals im Zentrum stünden. Übergeordnete Aspekte programmatischer Natur,
wie sie sich in den Sozialzielen finden, erhielten dadurch zu wenig Beachtung. Die
vorberatende SGK-NR wollte dem Anliegen mit 16 zu 8 Stimmen keine Folge geben. Die
Kommissionsmehrheit war der Ansicht, aufgrund der bereits vorhandenen
Bestimmungen in Art. 141 Abs. 2 des Parlamentsgesetzes, konkret mit der Ziffer g, die
die Berücksichtigung der Auswirkungen auf Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt und
künftige Generationen verlangt, komme den Sozialzielen in den Erlassentwürfen
ausreichend Beachtung zu. Eine linke Minderheit erachtete es dagegen als wichtig, die
sozialen Auswirkungen ebenfalls explizit aufzuführen. 44

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.01.2021
MARLÈNE GERBER

Einer von Silvia Schenker (sp, BS) eingereichten und später von Parteikollegin Yvonne
Feri (sp, AG) übernommenen parlamentarischen Initiative, welche in bundesrätlichen
Botschaften zu Erlassentwürfen explizite Stellungnahmen bezüglich der Einhaltung
der Sozialziele  forderte, gab der Nationalrat Anfang März 2021 mit 115 zu 70 Stimmen
keine Folge. Während die Fraktionen der SP und der Grünen Partei sowie drei
Mitglieder der Mitte-Fraktion die parlamentarische Initiative unterstützten, wurde sie
von einer bürgerlich-liberalen Mehrheit abgelehnt. Der Nationalrat urteilte somit gleich
wie vor ihm bereits eine Mehrheit der SGK-NR, womit die Initiative erledigt war. 45

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.03.2021
VIKTORIA KIPFER

Bildung, Kultur und Medien

Medien

Presse

Die parlamentarische Initiative „Medien und Demokratie“ wurde in der Frühlingssession
des Nationalrates definitiv abgelehnt. Die Initiative hatte die Einführung eines neuen
Verfassungsartikels zum Ziel, der die Medienvielfalt und Unabhängigkeit der Medien
gewährleisten sollte. Stattdessen überwies der Nationalrat die vom Ständerat im Vorjahr
gebilligte Motion (Mo. 04.3433) ebenfalls, die eine Presseförderung mittels Beteiligung
an den Verteilungskosten anstrebt. Die schweizerische Presseförderung wurde auch
seitens der Europäischen Union kritisch beäugt. Ausländische Zeitungen müssen den
vollen Posttarif bezahlen gegenüber einem subventionierten Tarif für Schweizer
Publikationen. Dies stellt laut der Europäischen Kommission eine Diskriminierung dar. 46

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.10.2005
CHRISTIANE ZWAHLEN

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Linke und ökologische Parteien

Das Wahlkampfprogramm der Grünen für die nationalen Wahlen wurde im Mai in Genf
an einer Delegiertenversammlung diskutiert. Dabei hielt die GP einhellig an ihren
traditionellen Positionen fest. Sie bestätigte auch ihre Forderung nach einem EU-
Beitritt der Schweiz. Das von Parteipräsident Baumann angekündigte Projekt für eine
Volksinitiative für eine Neugliederung der Schweiz in einige wenige Grosskantone wurde
hingegen auf den nächsten Parteitag vom September verschoben. Nachdem es dort
auch nicht behandelt worden war, reichte die Grüne Fraktion den Vorstoss für eine
Neustrukturierung der Schweizer Kantone als parlamentarische Initiative im
Nationalrat ein. 47

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.09.1999
DANIEL BRÄNDLI
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